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Beim Lesen dieser Broschüre ist dir sicherlich schon aufgefallen, dass
sich Gewerkschaften für dich und deine Rechte in der Ausbildung ein-
setzen. Ein paar Beispiele wurden schon genannt: Der Rechtsschutz
in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten oder die Unterstützung bei Ausbil-
dungsproblemen. Allein diese Broschüre ist schon Programm: »Deine
Rechte in der Ausbildung« – denn nur wer seine Rechte kennt, kann
sie auch für sich und seine Kolleginnen und Kollegen in Anspruch
nehmen.

Eine Kernaufgabe von Gewerkschaften besteht darin, dafür zu sorgen,
dass Schutzrechte für Auszubildende und Beschäftigte auch in der
Realität gelten. Dafür arbeiten Gewerkschaften eng mit Betriebs- und
Personalräten sowie Jugend- und Auszubildendenvertretungen zusam-
men. Aber auch die Aufklärung über geltende Rechte, die arbeits-
rechtliche Erstberatung und der
Rechtsschutz sind dafür wichtig. Für
Auszubildende gibt es zum Beispiel
die Online-Beratung www.doktor-
azubi.de – dort werden Fragen zur
Ausbildung be antwortet und Tipps
für die Problem lösung gegeben.

Die zweite wichtige Aufgabe von Gewerkschaften besteht darin, Tarif-
verträge abzuschließen, in denen Vereinbarungen zu Geld, Urlaub,
Arbeitszeiten oder Übernahme nach der Ausbildung geregelt sind.
Diese Regelungen sind meistens besser als das Gesetz – laut Gesetz
darfst du als volljähriger Azubi oder Arbeitnehmer_in zum Beispiel re-
gelmäßig bis zu 48 Stunden die Woche arbeiten. In den meisten Tarif-
verträgen sind Arbeitszeiten von 35 oder 39 Stunden vereinbart. Der
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Tarifvertrag gilt in der Regel aber nur, wenn dein Arbeitgeber ihn mit
abgeschlossen hat und wenn du Mitglied der entsprechenden Ge-
werkschaft bist. Da es sehr viele Tarifverträge gibt, solltest du dich bei
deiner Gewerkschaft (Kontakte siehe Seite 98)  erkundigen, ob für dich
ein Tarifvertrag gilt und was er enthält. Und wenn du in den Genuss
eines Tarifvertrages kommst, solltest du auch Gewerkschaftsmitglied
werden. Denn: Je mehr Mitglieder eine Gewerkschaft hat, d. h. je stär-
ker sie ist, desto bessere Regelungen kann sie auch bei Tarifverhand-
lungen für die Azubis und Arbeitnehmer_innen herausholen.

Seit Beginn der Industrialisierung finden sich abhängig Beschäftigte –
also Arbeiterinnen und Arbeiter, Auszubildende und Angestellte – in
Gewerkschaften zusammen, um gemeinsam für ihre Interessen zu
kämpfen: bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Die Gewerk-
schaften sind natürlich für alle offen: Azubis, Studierende,  Arbeiter
und Arbeiterinnen, Angestellte, Erwerbslose. Das wichtigste Prinzip
von Gewerkschaften ist Solidarität – sich gemeinsam bei der Durch-
setzung von Interessen zu unterstützen und gemeinsam zu handeln.
Deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele Beschäftigte Mitglied in
einer Gewerkschaft sind und sich aktiv beteiligen.

Um diese Aufgaben erfüllen zu können und jedem Mitglied einen
kompetenten Ansprechpartner in der Nähe zu bieten, haben
 Gewerkschaften regionale Kontaktstellen. Auf Seite 98 findest du 
eine Übersicht von Anlaufstellen in deiner Nähe. 
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WELCHE GEWERKSCHAFT 
IST DIE RICHTIGE FÜR MICH?

Im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) haben sich
acht Gewerkschaften zusammengeschlossen, um ge-
meinsame Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten. Ins -

gesamt sind mehr als sechs Millionen Menschen Gewerkschaftsmit-
glied. Unter www.jugend.dgb.de erreichst du die DGB-Jugend im In-
ternet. In welcher Gewerkschaft du Mitglied werden solltest, richtet
sich nach der Branche, in der du arbeitest oder zukünftig arbeiten
wirst. Für jeden Betrieb ist nur eine Gewerkschaft zuständig. Damit du
weißt, welche für dich die richtige ist, hier die acht Gewerkschaften
und ihre jeweiligen Branchen. www.jugend.dgb.de

IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU): Beschäftigte und
Auszubildende aus den Bereichen Bauhauptgewerbe,

Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau,
Forstwirtschaft, Floristik, Facility Management, Gebäudereiniger_in,
Dachdecker_in, Gerüstbauer_in, Steinmetz_in, Maler_in und Lackie-
rer_in, Glaser_in, Ofen-/Luftheizungsbauer_in, Baustoffindustrie.
www.igbau.de

IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE): Beschäf-
tigte und Auszubildende in allen Bereichen des Berg-

baus, der Sanierung und Entsorgung, der Papiererzeugung, der Kaut-
schukverarbeitung, der Elektrizitätswirtschaft, der Chemie und in den
Bereichen Kunststoffe, Leder, Keramik, Glas, Mineralöl, Gas.
www.igbce-jugend.de
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW):
Beschäftigte, die in pädagogischen und wissenschaftli-

chen Berufen arbeiten. Das heißt an privaten und öffentlichen Schu-
len aller Schulformen, in Kindertagesstätten und Jugendheimen, an
Hochschulen, wissenschaftlichen Instituten und Forschungseinrichtun-
gen, an Volkshochschulen und anderen Einrichtungen der Weiterbil-
dung, an deutschen Schulen und Hochschulen im Ausland, an Goethe-
Instituten. Auch Studierende aller Fachrichtungen können der GEW
beitreten. www.gew.de

IG Metall (IGM): Beschäftigte und Auszubildende aus den
Bereichen Metall (Metallindustrie und Metallhandwerk),
KfZ, Elektro, Eisen und Stahl, aus der Textil- und Beklei-

dungsindustrie, der Holz- und Kunststoffindustrie sowie aus Betrieben
der Informations- und Kommunikationstechnologie. 
www.jugend.igmetall.de/jupo-index.htm

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG):
Beschäftigte und Auszubildende aus dem Hotel- und
Gastgewerbe (Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Sys-

temgastronomie) und dem Ernährungs- und Genussmittelgewerbe
(dazu gehören unter anderem die Bereiche Backen, Fleisch und Fisch,
Getränke, Milch, Obst und Gemüse, Stärke, Zucker, Süßwaren, Tabak).
www.junge-ngg.net

Gewerkschaft der Polizei (GdP): Anwärterinnen und
Anwärter, Auszubildende und Beschäftigte im Polizei-
dienst sowie alle, die in den zugehörigen Verwaltungen

und Einrichtungen arbeiten. www.gdp.de/JungeGruppe
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EVG Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands
(GdED, GDBA): Beschäftigte und Auszubildende in allen
Verkehrsbereichen: Deutsche Bahn AG (mit Tochterge-

sellschaften), Bahnbehörden (Eisenbahnbundesamt, Bundeseisen-
bahnvermögen und Bahnkliniken), nicht-bundeseigene Bahnen,
Scandlines, Bodenseeschifffahrtsbetriebe, Seilbahnen sowie Dienst-
leister im Eisenbahnverkehr. www.evg-online.org/Jugend/

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di): Betreut
in 13 Fachgebieten Beschäftigte und Auszubildende aus
allen Bereichen öffentlicher und privater Dienstleistung:

Finanzdienstleistungen, Ver- und Entsorgung, Gesundheit (Soziale
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen), Sozialversicherung, Bildung (Wissen-
schaft und Forschung, hierzu gehören auch Studierende aller Fach-
richtungen), Bund und Länder, Gemeinden, Medien (Kunst und Kultur,
Druck und Papier), industrielle Dienste und Produktion, Telekommuni-
kation (Informationstechnologie, Datenverarbeitung), Postdienste
(Speditionen und Logistik), Verkehr, Handel, besondere Dienstleistun-
gen. www.jugend.verdi.de

Und – weißt du jetzt, zu welcher Gewerkschaft du gehörst? Wenn

nicht, dann frag doch einfach mal bei einer nach und erkundige dich!

Für nähere Informationen kannst du die Broschüre »Was machen ei-

gentlich Gewerkschaften?« auch unter www.dgb-bestellservice.de/besys

_dgb/auswahl.php?artikelnr=DGB41531 downloaden oder bestellen.

 



59

WAS MACHT UND WAS WILL 
DIE GEWERKSCHAFTSJUGEND?

Für Azubis, Schülerinnen und Schüler, Studie-
rende und junge Beschäftigte hat jede Gewerk-
schaft eine extra Jugendorganisation – die Ge-
werkschaftsjugend. Insgesamt sind  innerhalb
der DGB-Gewerkschaften über eine halbe Mil-
lion junger Menschen organisiert – und wir
haben eine Menge Spaß zusammen. Nicht nur,
weil sich gemeinsam besser Partys feiern las-
sen, sondern weil wir gemeinsam Forderun-
gen diskutieren, Aktionen machen und uns in

die Debatten der »Erwachsenen« einmischen. Um unsere Interessen
innerhalb der Gewerkschaften und auch nach außen vertreten zu kön-
nen, treffen wir uns regelmäßig, schreiben Infoblätter oder malen
Transparente, bilden uns auf Seminaren weiter oder gehen
 gemeinsam auf Demos.

Als Gewerkschaftsjugend fordern wir:
3 Ausbildung für alle: Alle  Jugendlichen, die einen  betrieblichen Aus-

bildungsplatz wollen, sollen auch einen bekommen. Es muss eine
gesetzliche Lösung geben, nach der Betriebe entweder selbst aus-
bilden oder sich an den Kosten der Ausbildung anderer Betriebe
beteiligen.

3 Seit Januar 2015 gilt in Deutschland der gesetzliche Mindestlohn
von derzeit 8,84 Euro. Leider hat das Gesetz einige Ausnahmen,
gegen die wir uns vehement wehren. Trotzdem ist der Einstieg ge-
macht und das ist ein Erfolg. Hier zeigt sich, dass sich der jahre-
lange Kampf der Gewerkschaftsjugend gelohnt hat. Für die Ge-
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werkschaftsjugend heißt es nun dranzubleiben: weg mit den Aus-
nahmen und für eine baldige Anhebung des Mindestlohns auf min-
destens 12,40 Euro. Für die Aus zubildenden fordert die DGB-Ju-
gend und der DGB eine Mindestausbildungsvergütung. Wir fordern
eine Mindestausbildungsvergütung in Höhe von 80 Prozent der
durchschnittlichen branchenüblichen tariflichen Ausbildungsvergü-
tungen. Sie soll mit fortschreitender Berufsausbildung jährlich stei-
gen. Sachleistungen etc. sind nicht anzurechnen. Die jährliche, au-
tomatische Anpassung geschieht auf Grundlage der vom Bundesin-
stitut für Berufsbildung (BIBB) ermittelten durchschnittlichen Stei-
gung der tariflichen Ausbildungsvergütung. Im Koalitionsvertrag
der jetzigen Regierungsparteien wurde immerhin die Einführung
einer gesetzlichen Mindestvergütung für Azubis vereinbart. Mehr
Infos zu unserer sehr konkreten Forderung findet ihr unter:
http://jugend.dgb.de/-/aoK

3 Hände weg vom Jugendarbeitsschutzgesetz: Den Plänen aus Wirt-
schaft und Teilen der Politik, den Jugendarbeitsschutz weiter aufzu-
weichen, setzen wir uns entgegen. Der Jugendarbeitsschutz muss
vielmehr erhalten und ausgebaut werden.

3 Ein Ende des Praktikumswesens: Die Ausbeutung von Praktikantin-
nen und Praktikanten als billige und motivierte Arbeitskräfte muss
be endet werden. Das Praktikumsverhältnis muss klar als Lernver-
hältnis definiert, zeitlich begrenzt und angemessen vergütet werden.

3 Ein solidarisches Miteinander in Betrieb und Gesellschaft gegen
Diskriminierung und Ausgrenzung: Rassismus und Rechtsextremis-
mus haben bei uns keinen Platz.

3 Wir fordern die Übernahme nach der Ausbildung in deinem Beruf.
Solltest du nicht übernommen werden, wollen wir, dass dein Ar-
beitgeber dich mindestens drei Monate vor dem Ende deiner Aus-



bildung darüber informiert, damit du nicht plötzlich ohne Job da
stehst. 

3 Für eine gute Ausbildungsqualität.
3 Für die Einhaltung und Verbesserung der gesetzlichen Regelungen

und nachhaltige Kontrolle der Ausbildungsqualität.

Als Gewerkschaftsjugend bieten wir dir:
3 Möglichkeiten zum aktiven Mitmachen: in den regionalen Jugend-

ausschüssen treffen sich junge Gewerkschaftsmitglieder, diskutie-
ren Forderungen und bereiten Aktionen vor.

3 Bildung: Als Mitglied kannst du die
Bildungsangebote der Gewerk-
schaftsjugend nutzen. Das Angebot
geht vom Rhetorikseminar über die
politische Bildungsreise nach Brüs-
sel bis hin zum Seminar gegen Prü-
fungsstress.

3 Beratung: Wenn du Probleme in der
Ausbildung hast oder Hilfe im Zusammenhang mit Kindergeld, Aus-
bildungsbeihilfe etc. benötigst, helfen dir die kompetenten Fachge-
werkschafterinnen und Fachgewerkschafter weiter.

Je mehr Jugendliche sich gewerkschaftlich organisieren und mitma-
chen, desto besser können wir unsere Forderungen vertreten. Du hast
Interesse, aktiv zu werden? Dann wende dich einfach an die JAV in
deinem Betrieb. Falls es keine gibt, hilft dir der Betriebsrat oder Perso-
nalrat weiter. Oder du nimmst mit deiner Gewerkschaft direkt Kontakt
auf. Wir freuen uns, von dir zu hören!
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07
Ausbildungslexikon: 
Von Abmahnung 
bis Zeugnissprache



Die Abmahnung ist eine schriftliche Erklärung der
 Arbeitgeberseite, mit der ein arbeitsvertragswidriges Verhal-
ten des Beschäftigten gerügt wird und ihm im Fall der Wie-
derholung arbeitsrechtliche Konsequenzen, meist die Kündi-

gung, angedroht werden. Meistens ist eine wirksame Abmahnung Voraus-
setzung für eine verhaltensbedingte Kündigung (siehe Seite 27). Bei einer
Abmahnung solltest du dich schnell an deine Gewerkschaft oder den Be-
triebs-/Personalrat bzw. die JAV  wenden, um zu besprechen, ob und wie
du dagegen vorgehst.

In der Abschlussprüfung sollst du nachweisen, dass du die berufliche
Handlungsfähigkeit sowie die Kenntnisse besitzt, die für deinen Beruf not-
wendig sind. Ein ordnungsgemäß ausgefüllter schriftlicher Ausbildungs-
nachweis (Berichtsheft) sowie eine erfolgreiche Zwischenprüfung sind Zu-
lassungsvoraussetzungen (siehe Seite 26).

Akkordarbeit ist leistungsabhängiges Arbeiten. Eine bestimmte Anzahl
von Produkten muss in einer festgelegten Zeit erreicht werden. Da Ak-
kordarbeit in der Regel mit besonderen gesundheitlichen Gefahren ver-
bunden ist, ist sie für bestimmte Gruppen verboten: z. B. für schwangere
Frauen sowie Jugendliche unter 18 Jahren (§ 23 Jugendarbeitsschutzge-
setz). Berufsausbildungen, die Akkord arbeit vorsehen, bilden die Aus-
nahme.

Akkordlohn ist die Bezahlung nach Leistung (bei Akkordarbeit). Der Be-
triebs- bzw. Personalrat hat ein Mitbestimmungsrecht, wenn Akkordlohn
gezahlt wird, darüber, wer unter welchen Bedingungen den Akkordlohn
erhält.
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Arbeitgeber oder Arbeitgeberin ist jeder, der Menschen gegen Lohn be-
schäftigt. 

Arbeitgeberverbände sind Zusammenschlüsse von Arbeitgeberinnen
und Arbeitgebern. Sie vertreten die Interessen der Arbeitgeberseite und
schließen z. B. Tarifverträge ab. Daneben versuchen Arbeitgeberverbände
über Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen und Institute, die  öffentliche Mei-
nung zu ihren Gunsten zu beeinflussen – oft auch, indem sie gegen Ge-
werkschaften argumentieren.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen arbeiten, um sich ihren
Lebensunterhalt zu sichern. Juristisch gesagt: Sie leisten eine abhängige,
fremdbestimmte Arbeit. Auszubildende lernen zwar einen Beruf, zählen
aber rechtlich in der Regel trotzdem zu den Arbeitnehmerinnen oder Ar-
beitnehmern.

Das Arbeitsgericht ist bei allen Auseinandersetzungen in Bezug auf Ar-
beits- und Ausbildungsverhältnisse zuständig. Wie bei allen anderen Ge-
richten gibt es auch hier verschiedene Instanzen: das Arbeitsgericht (erste
Instanz), das Landesarbeitsgericht (zweite Instanz) und das Bundesar-
beitsgericht (dritte Instanz).

Die Arbeitskleidung muss im Normalfall Azubis nicht zur Verfügung ge-
stellt werden. Etwas anderes kann z. B. in Betriebsvereinbarungen gere-
gelt sein. Erfüllt die Arbeitskleidung jedoch Schutzfunktionen zur Verhü-
tung von Unfällen und Gefahren, so ist sie Arbeitsschutzkleidung und al-
lein vom Unternehmen bzw. Bildungsträger zu bezahlen (siehe Seite 44).
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Arbeitslosengeld I können diejenigen beantragen, die in den letzten 24
Monaten vor Eintritt der Arbeitslosigkeit zwölf Monate in die Arbeitslosen-
versicherung eingezahlt haben und arbeitslos gemeldet sind. Die Bezugs-
dauer hängt u. a. vom Alter und der vorherigen  Versicherungsdauer ab,
die Höhe beträgt ca. 60 Prozent (ca. 67 Prozent mit Kindern) des vorheri-
gen Nettoverdiensts (siehe Seite 50).

Arbeitslosengeld II (auch Hartz IV genannt) ist eine Grundsicherung für
erwerbsfähige Hilfebedürftige. Bei Ablehnung einer sogenannten zumut-
baren Arbeit drohen Sanktionsmaßnahmen, wie die Kürzung des Arbeits-
losengeldes II. Für junge Menschen unter 25 Jahren gelten dabei beson-
ders strenge Auflagen. Die Gewerkschaftsjugend kritisiert am Arbeitslo-
sengeld II, dass auch Arbeitsmöglichkeiten unterhalb der  tariflichen Be-
zahlung oder unterhalb der eigenen Qualifikation angenommen werden
müssen.

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) enthält allgemeine Pflichten für Ar-
beitgeber und Beschäftigte für den Arbeitsschutz (siehe Seite 44).

Die Arbeitsschutzkleidung soll Unfällen und Gefahren vorbeugen.
Schuhe mit Stahlkappen, Helme, Schutzbrillen sowie Handschuhe  gehören
zu der Arbeitsschutzkleidung, die vom Arbeitgeber oder Ausbildenden be-
zahlt werden muss (siehe Seite 44).

Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) regelt die Beschaffenheit von
Arbeitsplatz, Arbeitsraum, Verkehrswegen etc. Wesentliche Kriterien sind
Belüftung, Beleuchtung, Temperatur, Lärm und Raumgröße – für diese
sind bestimmte Mindeststandards zum Schutze der Beschäftigten vorge-
geben (siehe Seite 44).
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Zum Arbeits- und Gesundheitsschutz gehören alle Maßnahmen im Be-
trieb, die dazu dienen, die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten und
zu sichern. Beispielsweise bestimmte bauliche Maßnahmen und Arbeits-
schutzkleidung (siehe Seite 44).

Arbeits- und Sozialrechtsschutz: Oft muss das Recht erstritten werden.
Bei Auseinandersetzungen vor dem Arbeits- und Sozialgericht ist eine
Rechtsschutzsekretärin bzw. ein Rechtsschutzsekretär der  Gewerkschaft
eine starke Unterstützung. Um in den Genuss dieses Schutzes zu kommen,
musst du Mitglied in einer Gewerkschaft des DGB sein (siehe Seite 54).
Siehe auch unter Rechtsschutz.

Die Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne Ru-
hepausen. Es gibt gesetzliche Regelungen für die maximale Arbeitszeit
von Beschäftigten – für Jugendliche unter 18 Jahren ist die Höchstarbeits-
zeit nochmals geringer (siehe Seite 15). Nach dem Arbeitszeitgesetz kann
sich die Arbeitszeit auf bis zu maximal zehn Stunden am Tag erstrecken
und auf sechs Tage pro Woche verteilt werden. Im Schnitt darf nicht län-
ger als 48 Stunden pro Woche gearbeitet werden. Jugendliche dürfen laut
Jugendarbeitsschutzgesetz normaler Weise nicht mehr als acht Stunden
am Tag arbeiten und nicht mehr als 40 Stunden in der Woche. Oftmals
enthalten Tarifverträge jedoch bessere Regelungen zur Arbeitszeit als die
vorgegebenen gesetzlichen Mindeststandards.

Arbeitszeugnis: Können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Be-
endigung ihrer Tätigkeit bei einem Arbeitgeber verlangen. Unter bestimm-
ten Umständen können sie auch noch während ihrer Beschäftigung ein
Arbeitszeugnis, das sogenannte Zwischenzeugnis, verlangen. Das »einfa-
che Zeugnis« enthält dabei nur Angaben zur Person und zu den Aufga-
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benbereichen und der Dauer der Beschäftigung (und bei Auszubildenden
auch noch zu den erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnissen und
Fähigkeiten, § 16 BBiG). Das »qualifizierte Zeugnis« bewertet darüber
 hinaus auch die Leistung und das Verhalten (siehe Seite 47).

Der Aufhebungsvertrag, auch Auflösungsvertrag genannt, ist ein Ver-
trag zwischen dir und deinem Ausbildenden darüber, dass ihr euch beide
einig seid, dass die Ausbildung vorzeitig beendet (abgebrochen) wird. Da
ein Ausbildender ein Ausbildungsverhältnis außer aus wichtigem Grund
nicht kündigen kann, werden den Auszubildenden häufig Aufhebungsver-
träge angeboten, wenn der Ausbildende sie loswerden möchte. Die Ge-
fahr bei der Unterzeichnung eines Aufhebungsvertrags  besteht nicht nur
darin, dass du deine Ausbildung ggf. nicht beenden kannst, sondern auch
darin, dass du eventuell für die ersten zwölf Wochen deiner Arbeitslosig-
keit kein Arbeitslosengeld erhältst, da die Agentur für Arbeit wegen der
freiwilligen Beendigung des Ausbildungsverhältnisses eine Sperrzeit ver-
hängt.

Der oder die Ausbildende ist der- bzw. diejenige, der bzw. die mit dir den
Ausbildungsvertrag unterzeichnet. Für die übrigen Beschäftigten des Be-
triebes ist er oder sie der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin. Er bzw. sie
stellt dich zur Berufsausbildung ein. Die konkrete Ausbildung kann er bzw.
sie dann anderen Beschäftigten, den Ausbildern oder Ausbilderinnen,
übertragen.

Der Ausbilder oder die Ausbilderin ist die im Betrieb für deine Ausbil-
dung verantwortliche Person. Er oder sie hat die Aufgabe, dir alle Kennt-
nisse und Fertigkeiten entweder selbst zu vermitteln, wobei er bzw. sie
hierzu auch auf erfahrene, fachkundige andere Mitarbeite r_in nen zurück-
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greifen kann. Ausbilder_innen müssen für die Ausbildung persönlich und
fachlich geeignet sein. 

Ausbildungsfremde Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die nicht im Ausbil-
dungsrahmenplan enthalten und zur Ausübung des Berufes nicht notwen-
dig bzw. in dem Ausmaß nicht notwendig sind, sondern dem Erlernen der
anderen Inhalte im Wege stehen. Ausbildungsfremde Tätigkeiten sind ver-
boten – damit Azubis nicht als billige Arbeitskräfte missbraucht werden
(siehe Seite 9).

Ausbildungsmittel sind insbesondere Werkzeuge und Werkstoffe, die zur
Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfun-
gen im Betrieb notwendig sind. Die Ausbildungsmittel müssen dir kosten-
los zur Verfügung gestellt werden (siehe Seite 14). Dies gilt allerdings
nicht für die in der Berufsschule benötigten Mittel.

Der Ausbildungsnachweis ist das ausgefüllte Berichtsheft. Das ordent-
lich geführte und unterschriebene Berichtsheft ist Zulassungs -
voraussetzung für die Abschlussprüfung und kann während der  Arbeitszeit
ausgefüllt werden (siehe Seite 25). Es kann schriftlich oder elektronisch
geführt werden. Im Ausbildungsvertrag muss angegeben werden, in wel-
cher Form es von dir zu führen ist.

Die Ausbildungsordnungen für alle anerkannten Ausbildungsberufe
werden in Zusammenarbeit von Ministerien, Gewerkschaften und Arbeit-
geberseite erarbeitet. Eine Ausbildungsordnung muss mindestens die Be-
zeichnung des Ausbildungsberufes, die Ausbildungsdauer, das Berufsbild,
eine Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung (Ausbildungsrah-
menplan) sowie die Prüfungsanforderungen enthalten (siehe Seite 7).
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Der betriebliche Ausbildungsplan ist eine Verfeinerung des Ausbildungs-
rahmenplans. Er gibt Auskunft darüber, wann dir welcher Ausbildungsin-
halt in welcher Abteilung in deinem Betrieb vermittelt werden soll (siehe
Seite 8).

Der Ausbildungsrahmenplan enthält – zeitlich und sachlich gegliedert –
alle beruflichen Handlungsfähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, die
zum Ausüben des Berufes und zum Bestehen der Abschlussprüfungen not-
wendig sind (siehe Seite 7). Er enthält in der Regel eine zeitliche und eine
sachliche Gliederung. Die im Ausbildungsrahmenplan festgehaltenen Aus-
bildungsinhalte müssen im Rahmen der  Berufsausbildung vermittelt wer-
den.

Die Ausbildungsvergütung hat gemäß § 17 BBiG angemessen zu sein.
Grundsätzlich richtet sich die Vergütung nach der Branche, dem Ausbil-
dungsberuf, dem Ausbildungsjahr und der Ausbildungsform. Auf unserer
Internetseite www.jugend.dgb.de sowie im Magazin »Montag« findest du
eine Übersicht zu den einzelnen Ausbildungsberufen und deren Vergü-
tung. Liegt deine Vergütung deutlich unter dem Durchschnitt, solltest du
Kontakt zu deiner Gewerkschaft aufnehmen und dich beraten lassen.
Nach § 17 Abs. 1 BBiG hast du einen Anspruch auf eine angemessene
Vergütung. Auf die Vergütung von Azubis findet das Mindestlohngesetz
leider keine Anwendung (§ 22 Abs. 3 Mindestlohngesetz). Der Rechtspre-
chung nach ist die Vergütung angemessen, wenn sie hilft, den/die Auszu-
bildende_n und seine/ihre Eltern bei den Lebenshaltungskosten zu unter-
stützen und zugleich eine Mindestentlohnung darstellt. In der Rechtspre-
chung wird davon ausgegangen, dass sie jedenfalls dann nicht mehr an-
gemessen ist, wenn die in der Region und Branche tarifliche Vergütung
um mehr als 20 Prozent unterschritten wird. Gibt es keine tarifliche Rege-

69



lung, kann auf Empfehlungen der Kammern oder Innungen zurückgegrif-
fen werden. Dabei gelten die jeweils aktuellen Tarifverträge oder Empfeh-
lungen; nicht etwa die, die zu Anfang der Ausbildung gegolten haben. Bei
mit öffentlichen Mitteln geförderten Ausbildungsplätzen lässt das Bundes-
arbeitsgericht leider eine deutliche Unterschreitung der 80-Prozent-Grenze
zu. D. h. also: Solltest du einen mit öffentlichen Mittel und/oder Spenden
geförderten Ausbildungsplatz haben, kann deine Ausbildungsvergütung
deutlich geringer ausfallen als die vergleichbarer Auszubildender. Zudem
muss die Ausbildungsvergütung mit fortschreitender Ausbildung, mindes-
tens jährlich ansteigen. Sie ist in Monaten zu bemessen (§ 18 BBiG) und
spätestens am letzten Arbeitstag des Monats, für den sie gezahlt wird, zu
zahlen.

Im Ausbildungsvertrag sind spätestens vor Beginn der Berufsausbildung
die wesentlichen Inhalte schriftlich festzuhalten. Der Ausbildungsvertrag
muss bestimmte Inhalte abdecken (siehe Seite 5). Er wird von dir – sofern
du minderjährig bist – bzw. von deinen Eltern, und deinem Ausbildenden
bzw. deiner Ausbildenden unterzeichnet. Du hast Anspruch auf ein Exem-
plar des Vertrages.

Das Ausbildungszeugnis ist dir nach Ende der Ausbildung auszustellen.
Es muss mindestens Angaben über Art, Dauer und Ziel der Ausbildung
enthalten sowie über die von dir erworbenen beruflichen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten. Wenn du es verlangst, muss der Ausbildende
dir auch ein qualifiziertes Zeugnis ausstellen. Wenn dein Ausbildender die
Ausbildung nicht selbst durchgeführt hat, soll das Zeugnis auch vom Aus-
bilder bzw. der Ausbilderin unterschrieben werden. Im Übrigen gilt für
Ausbildungszeugnisse das gleiche wie für Arbeitszeugnisse (siehe Seite
47).
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Das Ausbildungsziel ist die Aneignung der beruflichen Handlungsfähig-
keit, der Fertigkeiten und Kenntnisse, die zur Ausübung des Berufs not-
wendig sind. Diese sollen entsprechend dem Ausbildungsrahmenplan in
einer bestimmten Ausbildungszeit vermittelt werden (s. S. 17).

Außerbetriebliche Ausbildung heißt eine Ausbildung, wenn der Ausbil-
dungsvertrag mit einem Bildungsträger abgeschlossen wurde und die
praktischen Teile der Ausbildung bei diesem Bildungsträger und ergän-
zend durch Praktika absolviert werden. Im Gegensatz zur dualen Ausbil-
dung können außerbetriebliche Azubis keine JAV wählen, verdienen oft
weniger Geld und können nicht übernommen werden. Aber auch außer-
betriebliche Azubis haben Rechte und können eine Interessenvertretung
nach dem Berufsbildungsgesetz wählen (siehe Seite 37).

BAföG für Schülerinnen und Schüler können Auszubil-
dende in vollzeitschulischen Maßnahmen als finanzielle Un-
terstützung beantragen. Es wird ähnlich berechnet wie die
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) und kann beim Amt für

Ausbildungsförderung beantragt werden (siehe Seite 40).

Berichtsheft (siehe Ausbildungsnachweis). 

Die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) ist für Teilnehmende an berufsvor-
bereitenden Maßnahmen sowie für Auszubildende in der dualen und au-
ßerbetrieblichen Berufsausbildung gedacht. Entsprechend dem Einkom-
men des Azubis und seiner Eltern können finanzielle  Hilfen für Wohn- und
Kleidergeld oder auch Fahrtkosten sowie eine Befreiung von den Rund-
funkgebühren gewährt werden. Bei der Agentur für Arbeit kannst du dir
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weitere Auskünfte zu Fragen der finanziellen Förderung einholen. Auszu-
bildende in vollzeitschulischer Ausbildung können keine BAB, aber dafür
BAföG beim Amt für Ausbildungsförderung beantragen (siehe Seite 40).

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) enthält die wichtigsten Regelungen
zur Gestaltung deiner Ausbildung. So steht z. B. im BBiG, dass dir alle rele-
vanten Kenntnisse und Fertigkeiten laut Ausbildungsrahmenplan vermit-
telt werden müssen und dass die Ausbildungsmittel im  Betrieb für dich
kostenfrei sind. 

Die Berufsgenossenschaften sind die Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung und somit ein wesentlicher Bestandteil des Sozialversicherungs-
systems. An sie zahlt allein die Arbeitgeberseite die Beiträge für die Be-
rufsunfallversicherung aller Beschäftigten ein. Die Berufsgenossenschaften
versichern die Beschäftigten bei Berufskrankheiten, Arbeitsunfällen oder
Unfällen auf dem Weg zu Arbeit und Schule.

Die Berufsschule ist der zweite, eigenständige Lernort für Azubis, neben
dem Betrieb oder Bildungsträger. Die Berufsschule erweitert die vorher er-
worbene allgemeine Bildung und vermittelt eine berufliche Grund- und
Fachbildung. Der Unterricht kann an einzelnen Tagen der Woche stattfin-
den oder als Blockunterricht über mindestens eine ganze Woche zusam-
mengefasst werden (siehe Seite 11). Für die Freistellung zur Berufsschule
und die Anerkennung der Berufsschulzeiten als Arbeitszeiten gibt es ge-
naue Regelungen (siehe Seite 20).

»Beschäftigte« oder auch »abhängig Beschäftigte« ist ein anderer Begriff
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Begriff »abhängig Beschäf-
tigte« drückt aus, dass diese davon abhängig sind, sich mittels Arbeit



ihren Lebensunterhalt zu verdienen und den Weisungen des Arbeitgebers
unterliegen. 

Betriebliche Ausbildung heißt eine Ausbildung, wenn der Ausbildungs-
vertrag mit einem Betrieb abgeschlossen wurde und die praktischen Teile
der Ausbildung in diesem Betrieb absolviert werden.
Der Betriebsrat ist die gewählte Interessenvertretung aller Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen im Betrieb. Er hat bestimmte Mitwirkungs- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten, mit denen er die Arbeitsgestaltung im Be-
trieb im Sinne der Beschäftigten beeinflussen kann. Das, was der Betriebs-
rat in privatwirtschaftlichen Unternehmen ist, ist der Personalrat im öf-
fentlichen Dienst (siehe Seite 35).

Betriebsvereinbarungen sind Abmachungen, die zwischen Betriebsrat
und Arbeitgeberseite getroffen werden – das Pendant im öffentlichen
Dienst sind die Dienstvereinbarungen. Sie können z. B. Regelungen zur Ar-
beitszeit, zur Pausengestaltung oder über Zuschüsse für Fahrtgeld oder
Kantinenessen beinhalten und gelten für die in der Betriebsvereinbarung
bezeichneten Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer/
Auszubildenden des Betriebes.

Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ist die rechtliche Grundlage für
die betriebliche Mitbestimmung des Betriebsrats (BR) und der Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV). Es regelt die Wahl des BRs und der JAV
sowie deren Aufgaben und Rechte. Das Pendant im öffentlichen Dienst sind
die einzelnen Personalvertretungsgesetze der Bundesländer oder des Bundes.

Mit einer Bewerbung bekundest du gegenüber einem Unternehmen dein
Interesse an einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz. Wenn man dich für
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geeignet hält, wirst du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, das
dann ggf. über einen Einstellungstest zu einer Einstellung führt.

Mit der Bezeichnung Bildungsträger werden eine Menge unterschiedli-
cher Formen von Ausbildungsträgern zusammengefasst. Gemeinsam ist
diesen Bildungsträgern, dass sie kein wirtschaftliches Ziel verfolgen (wie
z. B. Autos herstellen und verkaufen), sondern ausschließlich die prakti-
sche Berufsausbildung von Azubis. Deswegen gilt für Azubis in außerbe-
trieblichen Bildungsträgern nicht das Wahlrecht zur JAV nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz oder dem Personalvertretungsrecht. Stattdessen
können Azubis in Bildungsträgern eine eigene Interessenvertretung
gründen, um ihre Interessen und Forderungen durchzusetzen (siehe
Seite 37).

Der Begriff Bildungsurlaub benennt das Recht auf bezahlte Freistellung
von der Arbeit für bestimmte Bildungsmaßnahmen, unabhängig vom übri-
gen Urlaub, der dir darüber hinaus weiterhin zusteht. Das kann ein
Sprachaustausch nach Spanien sein, ein Computerkurs oder auch ein Se-
minar zur Qualität der Ausbildung. Da Bildung bei uns Ländersache ist,
gibt es in jedem Bundesland unterschiedliche  Regelungen und Handha-
bungen. Wende dich am besten an deine  zuständige Gewerkschaft (Kon-
takte siehe Seite 98). Alle unten aufgeführten Urlaubstage gelten für eine
Fünf-Tage-Woche. Das bedeutet, dass der Anspruch sich gegebenenfalls
verringert, wenn du weniger Tage pro Woche arbeitest. Teilweise enthal-
ten die entsprechenden Gesetze Regelungen dazu, wie viele Tage Beschäf-
tigten mit mehr oder weniger Arbeitstagen pro Woche zustehen.
3 Bayern: Es gibt leider kein Bildungsurlaubsgesetz. Damit du trotzdem

Seminare besuchen kannst, kontaktiere am besten deine zuständige
Gewerkschaft.
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3 Baden-Württemberg: Das Bildungszeitgesetz (BzG BW) ist am 1. Juli
2015 in Kraft getreten. Auszubildende haben Anspruch auf fünf Ar-
beitstage während der Ausbildungszeit, aber nur zur politischen Wei-
terbildung. Arbeitnehmer_innen haben nach zwölf Monaten Beschäfti-
gungsdauer einen Anspruch auf fünf Arbeitstage Weiterbildungsurlaub
im Jahr bei Vollzeitbeschäftigung. Hierzu gibt es leider noch gesetzliche
Einschränkungen, die es dem Arbeitgeber ermöglichen, berechtigt den
Anspruch abzulehnen.

3 Berlin: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der Ausbildung und
unter 25 Jahre alt bist, dann kannst du zehn Arbeitstage Bildungsur-
laub pro Jahr in Anspruch nehmen, aber nur zur politischen Weiterbil-
dung. Wenn du älter als 25 Jahre bist, sind es zehn Arbeitstage Bil-
dungsurlaub innerhalb von zwei Kalenderjahren. Auch hier gibt es ei-
nige Einschränkungen.

3 Brandenburg: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der Ausbil-
dung bist, hast du Anspruch auf zehn Arbeitstage Bildungsurlaub in-
nerhalb von zwei Kalenderjahren. Auch hier gibt es einige Einschrän-
kungen.

3 Bremen: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der Ausbildung
bist, hast du Anspruch auf zehn Arbeitstage Bildungsurlaub innerhalb
von zwei Kalenderjahren.

3 Hamburg: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der Ausbildung
bist, hast du Anspruch auf zehn Arbeitstage Bildungsurlaub innerhalb
von zwei Kalenderjahren. 

3 Hessen: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der Ausbildung
bist, dann kannst du fünf Arbeitstage Bildungs urlaub pro Jahr oder,
unter bestimmten Umständen, zehn Arbeitstage in zwei Jahren in An-
spruch nehmen. Auch hier gibt es Einschränkungsmöglichkeiten für
den Arbeitgeber.
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3 Mecklenburg-Vorpommern: Wenn du seit mindestens sechs Mona-
ten in der Ausbildung bist, kannst du in Mecklenburg-Vorpommern ein-
malig während deiner Ausbildungszeit zur politischen Weiterbildung
oder für eine Weiterbildung, die zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes
notwendig ist, fünf Arbeitstage Bildungsurlaub in Anspruch nehmen.
Nach der Ausbildung stehen dir jährlich fünf Tage zur Verfügung, ein
bestimmter Zweck ist dann nicht mehr erforderlich. Auch hier gibt es
Einschränkungsmöglichkeiten für den Arbeitgeber.

3 Niedersachsen: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der Aus-
bildung bist, kannst du entweder fünf Arbeitstage Bildungsurlaub pro
Jahr oder, unter bestimmten Umständen, zehn Arbeitstage in zwei Jah-
ren in Anspruch nehmen. Auch hier gibt es Einschränkungsmöglichkei-
ten für den Arbeitgeber.

3 Nordrhein-Westfalen: Auszubildende haben einen Anspruch auf fünf
Arbeitstage während der Ausbildung zur politischen Arbeitnehmerwei-
terbildung. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besteht der An-
spruch in Höhe von fünf Arbeitstagen pro Jahr. Der Anspruch von zwei
Jahren kann zusammengefasst werden. Auch hier gibt es Einschrän-
kungsmöglichkeiten für den Arbeitgeber.

3 Rheinland-Pfalz: Wenn du mindestens sechs Monate in der Ausbil-
dung bist, hast du Anspruch auf fünf Arbeitstage Bildungsurlaub im
Ausbildungsjahr zur gesellschaftspolitischen Weiterbildung, wenn da-
durch das Ausbildungsziel nicht gefährdet wird. Nach der Ausbildung
hast du Anspruch auf zehn Arbeitstage Bildungs urlaub in zwei Kalen-
derjahren. Auch hier gibt es Einschränkungsmöglichkeiten für den Ar-
beitgeber.

3 Saarland: Ein Anspruch besteht nur für politische und berufliche Wei-
terbildung. Wenn du mindestens zwölf Monate in der Ausbildung bist,
hast du pro Jahr Anspruch auf sechs Arbeitstage Bildungsurlaub, wobei
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ab dem dritten Tag eine Freistellung nur insoweit beansprucht werden
kann, wie du im gleichen Umfang arbeitsfreie Zeit einbringst. Die An-
sprüche können unter Umständen für zwei Kalenderjahre zusammenge-
fasst werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann aber auch ein
längerer Bildungsurlaubsanspruch bestehen. Auch hier gibt es Ein-
schränkungen.

3 Sachsen: Es gibt leider kein Bildungsurlaubsgesetz. Damit du  trotzdem
Seminare besuchen kannst, kontaktiere am besten deine zuständige
Gewerkschaft.

3 Sachsen-Anhalt: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der Aus-
bildung bist, dann kannst du fünf Arbeitstage Bildungsurlaub pro Jahr
in Anspruch nehmen. Es können auch zehn Arbeitstage Bildungsurlaub
in zwei Kalenderjahren beansprucht werden. Auch hier gibt es Ein-
schränkungen für Kleinbetriebe.

3 Schleswig-Holstein: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der
Ausbildung bist, kannst du fünf Arbeitstage Bildungs urlaub pro Jahr in
Anspruch nehmen. Unter bestimmten Umständen können auch zehn
 Arbeitstage Bildungsurlaub in zwei Kalenderjahren beansprucht wer-
den.

3 Thüringen: Seit dem 1. Januar 2016 gibt es endlich auch in Thüringen
einen Anspruch auf Bildungsurlaub, sogar für Auszubildende. Für sie
beträgt – nach einer sechsmonatigen Wartezeit – der Anspruch aller-
dings statt der ansonsten geltenden fünf Tage nur drei Tage innerhalb
eines Kalenderjahres. Eine Übertragung in das Folgejahr ist unter be-
stimmten Umständen möglich. Es bestehen leider noch weitere Be-
schränkungen, die den Anspruch entweder entfallen lassen oder es
dem Arbeitgeber ermöglichen, den Bildungsurlaub abzulehnen.
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Ziel des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ist es, jedem
jungen Menschen unabhängig von der sozialen und wirtschaftlichen Si-
tuation eine Ausbildung zu ermöglichen. Wenn die Auszubildenden oder
Studierenden, deren Eltern oder Ehepartnerinnen bzw. -partner nicht die
notwendigen finanziellen Leistungen aufbringen können, hilft das BAföG
mit einem Zuschuss oder Darlehen weiter (siehe Seite 40). BAföG wird für
eine schulische Ausbildung oder ein Studium gezahlt.

Eine Dienstvereinbarung ist eine Abmachung, die zwi-
schen Personalrat und Arbeitgeberseite im öffentlichen
Dienst getroffen wird. Sie ist nur für diese Dienststelle gültig
und kann Regelungen zu Pausenzeiten, Kantinenessen o. ä.

enthalten. Siehe hierzu auch unter Betriebsvereinbarung.

Das duale System ist das Ausbildungssystem, in dem Auszubildende so-
wohl im Betrieb als auch in der Berufsschule lernen und einen Ausbil-
dungsvertrag mit dem Inhaber des Betriebes (Ausbildenden) abgeschlos-
sen haben (siehe Seite 10). Praktisch wird dies in der betrieblichen Ausbil-
dung vollzogen.

Sogenannte Ein-Euro-Jobs sind geringfügig bezahlte Be-
schäftigungsmaßnahmen für Erwerbslose. Damit können
sich Erwerbslose Geld dazuverdienen, indem sie beispiels-
weise wohltätige Dienste absolvieren. Leider nutzen einige

Firmen die Ein-Euro-Jobber aus, um Normalbeschäftigte zu ersetzen.

Erholungsurlaub – siehe Urlaub.
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Die Erstuntersuchung dient dazu, den Gesundheitszustand von Jugendli-
chen unter 18 Jahren vor dem Ausbildungsbeginn festzustellen und ist ge-
setzlich verbindlich geregelt (siehe Seite 14).

Das Elterngeld ist eine Zahlung an Eltern, deren Kinder nach dem 1. Ja-
nuar 2007 geboren wurden. Wenn ein Elternteil die Erwerbstätigkeit auf
unter 30 Stunden und mindestens 15 Stunden pro Woche reduziert oder
vollständig nicht arbeitet, kann für maximal zwölf Monate Elterngeld
(auch Basiselterngeld genannt) beantragt werden. Dieser Zeitraum verlän-
gert sich um zwei weitere Monate, sofern auch der zweite Elternteil min-
destens für diese beiden Monate die Elternzeit in Anspruch nimmt oder
wenn ein alleinerziehendes Elternteil Elterngeld beantragt. Hinzugekom-
men ist nun die Möglichkeit, das sog. ElterngeldPlus in Anspruch zu neh-
men. Mit den ElterngeldPlus-Monaten kann während einer Teilzeittätigkeit
doppelt so lange Elterngeld bezogen werden. Aus einem Elterngeldmonat
werden zwei ElterngeldPlus-Monate, ElterngeldPlus ersetzt den Einkom-
mensanteil, der wegen Teilzeit entfällt und beträgt maximal die Hälfte des
zustehenden Basiselterngeldes. Ebenfalls neu hinzugekommen sind die
sog. Partnerschaftsbonusmonate. So können je Elternteil vier weitere Mo-
natsbeträge (»ElterngeldPlus«) in Anspruch genommen werden, wenn
beide Elternteile in vier aufeinanderfolgenden Lebensmonaten zwischen
25 und 30 Stunden Teilzeit arbeiten. Das Elterngeld beträgt 67 Prozent
des im letzten Jahr durchschnittlich bezogenen Nettoeinkommens, jedoch
maximal 1.800 Euro und mindestens 300 Euro für Nicht-Erwerbstätige.
Für Eltern, die weniger als 1.000 Euro Nettoeinkommen hatten, kann die
Ersatzquote auf bis zu 100 Prozent ansteigen. Bei Nettoeinkommen von
über 1.200 Euro kann sie auf bis zu 65 Prozent sinken. Für Geschwister
und Mehrlingsgeburten erhöht sich das Elterngeld. Auf das ALG II, Sozial-
hilfe und den Kinderzuschlag wird, mit wenigen Ausnahmen, das Eltern-
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geld voll als Einkommen angerechnet. Weitere Informationen bekommst
du unter www.bmfsfj.de oder bei deiner Gewerkschaft (siehe Seite 98).

Die Elternzeit ist eine Zeit nach der Geburt des Kindes, in der die Eltern
einen Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der Arbeit haben und unter
einem besonderen Kündigungsschutz stehen. Sie kann von einem oder bei-
den Elternteilen beansprucht werden. Die Elternzeit ist auf maximal drei
Jahre beschränkt. Während der Elternzeit können die Eltern noch einer Teil-
zeitbeschäftigung von maximal 30 Stunden pro Woche nachgehen. Der An-
spruch auf Elternzeit muss für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr
spätestens sieben Wochen vor dem gewünschten Antrittszeitpunkt im Un-
ternehmen schriftlich geltend gemacht werden. Gleichzeitig muss erklärt
werden, für welchen Zeitraum oder für welche Zeiträume die Elternzeit in
Anspruch genommen werden soll. Während der Elternzeit kann zumindest
teilweise Elterngeld in Anspruch genommen werden (siehe Elterngeld).

Das Fachabitur ermöglicht dir deutschlandweit den allge-
meinen Zugang zu den Fachhochschulen. Du kannst dein
Fachabitur an einer Fachoberschule absolvieren. Diese Schu-
len setzen in der Regel einen Realschulabschluss und eine

abgeschlossene Berufsausbildung voraus (siehe Seite 51).

Die Fachhochschule ist eine Hochschule, an der du mit einem Fach abitur
studieren kannst. Die Fachoberschule ist eine berufsbildende Schule, an
der du dein Fachabitur absolvieren kannst (siehe Seite 51).

Hat ein Azubi während der Ausbildung zu viel gefehlt, weist er also erheb-
liche Fehlzeiten auf, so kann dies dazu führen, dass er nicht zur Ab-
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schlussprüfung zugelassen wird. Die oft angenommene Zehn-Prozent-
Grenze ist jedoch nicht ausschlaggebend dafür, ob eine Zulassung erfolgt
oder nicht. Vielmehr muss geschaut werden, ob in den Fehlzeiten für die
Berufsbildung wesentliche Inhalte vermittelt worden wären oder nicht. Bei
der Beurteilung der Frage, ob die Fehlzeiten zu erheblich sind, ist also eine
Menge Auslegungsspielraum gegeben. Entscheidend ist, ob im konkreten
Einzelfall das Ausbildungsziel trotz der Fehlzeiten erreicht worden ist.
Meistens wird in der Rechtsprechung jedoch davon ausgegangen, dass
die Fehlzeiten zu erheblich sind, wenn sie über 30 Prozent betragen.

Das Freiwillige Soziale oder Ökologische Jahr ist ein Freiwilligendienst
für Menschen aller Geschlechter. Du kannst damit in einer gemeinwohlori-
entierten Einrichtung Arbeit leisten und ggf. praktische Erfahrungen für
den späteren Beruf sammeln (siehe Seite 51).

Als Gesetzlichen Vertreter oder Gesetzliche Vertreterin
bezeichnet man Personen, die Minderjährige vor dem Ge-
setz vertreten, z. B. beim Abschluss eines Berufsausbildungs-
vertrags. In den meisten Fällen sind das die Eltern. Erst mit

deinem 18. Geburtstag bist du voll mündig und kannst jede rechtliche
Entscheidungen selbständig treffen.

Gewerkschaften sind Zusammenschlüsse von abhängig Beschäftigten.
Sie vertreten deren Interessen und die Interessen der Beschäftigten im All-
gemeinen. Die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ist freiwillig, aber un-
bedingt sinnvoll. Sie kostet in der Regel ein Prozent des Bruttomonatsent-
geltes (siehe Seite 54). Der Dachverband der Gewerkschaften ist der DGB
– Deutscher Gewerkschaftsbund.
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Gleichberechtigung zielt auf gleiche Chancen und Möglichkeiten von
Männern und Frauen ab. Obwohl die Gleichberechtigung gesetzlich ver-
ankert ist, sieht die Realität anders aus: Noch immer bekommen Frauen
ein Viertel weniger Lohn für den gleichen Job und sind in Führungsetagen
von Wirtschaft und Politik selten vertreten. 

Die Handwerksordnung bildet die Rechtsgrundlage für die
Berufsausübung und die Organisation im Handwerk.

Unter Insolvenz versteht man die drohende oder bereits
eingetretene Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens.
Nach Anmeldung der Insolvenz kann das Insolvenzverfahren
eröffnet werden. Dabei wird in der Regel ein Insolvenzver-

walter eingesetzt, der die Zahlungsfähigkeit wieder herstellen oder das
Unternehmen abwickeln soll, um bestehende Ansprüche von Gläubigern,
wie zum Beispiel Banken oder Geschäftspartnern aber auch Arbeitneh-
mern zu befriedigen. Während des Insolvenzverfahrens solltest du weiter
zur Ausbildung gehen. Die betroffenen Beschäftigten und Auszubildenden
können bei der Agentur für Arbeit für maximal drei Monate ein Insolvenz-
geld als Ersatz für den ausgefallenen Lohn beantragen (siehe Seite 31).

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ist die
gewählte Interessenvertretung für jugendliche Beschäftigte
und Auszubildende bis zum 25. Lebensjahr. Die JAV hat be-
stimmte, an die Rechte des Betriebsrats oder Personalrats

gekoppelte rechtliche Möglichkeiten, sich z. B. für die Qualität der Ausbil-
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dung, für den Erhalt von Ausbildungsplätzen oder für jugendspezifische
Interessen einzusetzen (siehe Seite 36).

Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) gilt für alle Beschäftigten,
die jünger als 18 Jahre sind – egal ob Auszubildende, Hilfskräfte, Prakti-
kantinnen und Praktikanten oder ausgelernte Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Das Gesetz schränkt zum Schutz der Jugendlichen u.a. Ar-
beitszeiten und Betätigungsfelder ein (siehe Seite 16) und setzt einen hö-
heren Mindeststandard für Pausen, Urlaub etc. (siehe Seite 19).

Kindergeld wird normalerweise für Kinder bis zum 18. Le-
bensjahr gezahlt. Es kann aber bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahrs weiter gezahlt werden, solange du dich in der
Ausbildung (Schule, Berufsausbildung oder Studium) befin-

dest oder vergeblich nach einem Ausbildungsplatz bzw. nach abgeschlos-
sener Erstausbildung nach einem Arbeitsplatz suchst und dabei und nicht
regelmäßig mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitest. Für das erste und
zweite Kind werden monatlich 192 Euro, für das dritte Kind 200 Euro und
für jedes weitere Kind 225 Euro gezahlt. Kindergeld wird bei der zuständi-
gen Familienkasse beantragt – diese ist normalerweise bei der Agentur für
Arbeit angesiedelt.

Klassensprecher_innen sind die gewählte  Interessenvertretung für
Schulklassen. Sie vertreten die Anliegen der Schüler_innen gegenüber den
Lehrer_innen oder in der Schulkonferenz (siehe Seite 34).

Die gesetzliche Krankenkasse ist der Träger der Krankenversicherung, in
der alle abhängig Beschäftigten versichert sein müssen. Erst ab einer
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 bestimmten Einkommensgrenze gibt es die Möglichkeit, freiwillig in eine
private Krankenkasse zu wechseln oder freiwillig in der gesetzlichen Kran-
kenkasse versichert zu sein. Es gibt verschiedene Krankenkassen wie die
Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK), Ersatzkassen wie die Barmer, Be-
triebs- sowie Innungskrankenkassen, die meist nach einer bestimmten
Branche ausgerichtet sind.

Die Krankenversicherung ist eine wesentliche Säule des Sozialversiche-
rungssystems. Durch die Krankenversicherung sind Beschäftigte z. B. vor
Verdienstausfällen durch längerfristige Krankheiten geschützt. Die Bei-
träge zur Sozialversicherung werden größtenteils noch jeweils zur Hälfte
von der Arbeitgeberseite und den Beschäftigten gezahlt, wobei der Ar-
beitnehmeranteil beim Krankenversicherungsbeitrag etwas höher liegt als
der Arbeitgeberanteil. Allerdings müssen sämtliche Zuzahlungen wie Arz-
neizuzahlungen etc. allein von den Beschäftigten getragen werden. Die
Beiträge für die Sozialversicherungen werden nach einem bestimmten
Prozentsatz berechnet, sodass der Betrag mit dem Einkommen steigt. Die
Beitragspflicht endet leider bei besonders hohen Einkommen (Versiche-
rungspflichtgrenze). Diese Grenze liegt im Jahr 2018 bei 59.400 Euro
brutto im Jahr. Die Beitragsbemessungsgrenze, d. h. der Betrag, von dem
maximal Beiträge zu entrichten sind, liegt bei der gesetzlichen Kranken-
und Pflegeversicherung 2018 bei 53.100 Euro pro Jahr. 

Kriegsdienstverweigerung bedeutet, aus Gewissensgründen den Dienst
an der Waffe abzulehnen. Die Zentralstelle für Recht und Schutz Kriegs-
dienstverweigerer stellt immer die aktuellsten Informationen unter
www.zentralstelle-kdv.de zur Verfügung. Seit dem 1. Juli 2011 ist die all-
gemeine Wehrpflicht jedoch ausgesetzt. Seit diesem Zeitpunkt werden
junge Männer nicht mehr gezwungen, Wehrdienst abzuleisten.
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Eine Kündigung ist die einseitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses
durch die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer oder die Arbeitgeber-
seite. Meist ist sie mit einer Frist verbunden, abhängig von der Dauer der
Betriebszugehörigkeit. Sie kann aber auch fristlos ausgesprochen werden.
Eine arbeitgeberseitige Kündigung kann nicht so ohne Weiteres ausge-
sprochen werden. Falls es dazu kommt, solltest du dich in jedem Falle bei
deiner Gewerkschaft beraten lassen (siehe Seite 27), wie du gegen die
Kündigung vorgehen kannst. Auszubildende können nur innerhalb der
Probezeit fristlos ohne einen besonderen Grund gekündigt werden. Da-
nach kann ein Auszubildender nur noch aus einem wichtigen Grund (bei-
spielsweise Diebstahl, wiederholtes Fernbleiben vom Ausbildungsplatz
usw.) fristlos gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Möchtest du gegen die Kündigung vorgehen, so muss dies innerhalb der
ersten drei Wochen nach Erhalt der Kündigung geschehen!

Das Kündigungsschutzgesetz befasst sich ausschließlich mit den The-
men Kündigung und Kündigungsrecht. Das Gesetz gibt Auskunft darüber,
wann eine Kündigung sozial nicht gerechtfertigt und somit vor Gericht an-
greifbar ist. Allerdings gilt das Kündigungsschutzgesetz nur für Beschäf-
tigte, die länger als sechs Monate in einem Betrieb mit mehr als zehn Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ausgenommen Azubis, tätig sind.
Für Auszubildende gilt für Kündigungen § 22 BBiG.

In der Kurzarbeit werden Arbeitszeit und Arbeitslohn eines/einer Be-
schäftigten reduziert, damit das Unternehmen während einer schwierigen
Wirtschaftslage bei den Personalkosten entlastet wird und Kündigungen
vermeidet. Der Anteil des wegfallenden Lohns wird dem Beschäftigten
bzw. der Beschäftigten zu 60 Prozent (bzw. 67 Prozent wenn er bzw. sie
Kinder hat) durch das Kurzarbeitergeld von der Bundesagentur für Arbeit
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ersetzt. Der Arbeitgeber muss, bevor er auch für Auszubildende Kurzarbeit
einführen möchte, alle Mittel ausgeschöpft haben, um diese für die Aus-
zubildenden zu vermeiden. Kurzarbeit darf für Auszubildende nur im äu-
ßersten Ausnahmefall angeordnet werden.

Was passiert, wenn dein Ausbildungsbetrieb dich plötzlich
nach Hause schickt, weil »keine Arbeit mehr da ist« oder
dich gleich mit weniger Stunden als deiner vereinbarten wö-
chentlichen Arbeitszeit einplant (um z. B. Stunden für später

»anzusparen«)? Es entstehen also sogenannte Minusstunden? Das
»Nachhauseschicken«, weil angeblich nicht genügend Arbeit da ist, führt
nicht dazu, dass du diese Zeit nacharbeiten musst oder dir das Gehalt ge-
kürzt werden kann. Das Risiko, dich nicht beschäftigen zu können, trägt
der/die Ausbildende ganz allein und kann es nicht durch Nacharbeiten
oder Gehaltskürzungen auf dich abwälzen (§ 19 Abs. 1 Ziff. 2 lit. a) BBiG
und § 615 BGB). Aufgrund dessen, dass du in der Ausbildung den Beruf
erlernen sollst – die »Arbeitszeit« also dazu dient, dir alles für den Beruf
Erforderliche beizubringen –, wird in der Regel geschlussfolgert, dass eine
Dienstplanung, die dich zumindest mit weniger als deiner monatlichen Ar-
beitszeit einplant und damit nachzuarbeitende Minusstunden hervorruft,
nicht möglich sein soll. Argumentieren könntest du zum Beispiel damit,
dass zum einen die tägliche Arbeitszeit im Ausbildungsvertrag sogar aus-
drücklich festgelegt werden muss (§ 11 Abs. 1 Ziff. 4 BBiG), der Ausbil-
dende dir gegenüber also die Pflicht hat, dir jederzeit alles für die Berufs-
ausbildung Erforderliche beizubringen. Und das dieser Pflicht nicht nach-
kommt, wenn er dich nicht in dem vereinbarten zeitlichen Umfang ausbil-
det, und zum anderen eine Reduzierung der Vergütung aufgrund arbeitge-
berseitig verursachter Minusstunden auch dazu führen könnte, dass die
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reduzierte Ausbildungsvergütung nicht mehr angemessen (also nicht mehr
hoch genug) im Sinne des § 17 Abs. 1 BBiG ist. Meistens wird davon aus-
gegangen, dass auch in einem solchen Fall die Ausbildung tatsächlich im
Umfang der nicht verplanten Stunden ausfällt und du deinen vollen Ver-
gütungsanspruch behältst bzw. diese Zeiten nicht nacharbeiten musst.
Tritt trotzdem einer dieser Fälle auf, so solltest du am besten schriftlich
oder unter zuverlässigen Zeugen deine Bereitschaft erklären, deine Ausbil-
dung an den betroffenen Tagen in dem vertraglich vereinbarten täglichen
Umfang zu erbringen (also mit deiner vollen täglichen Arbeitszeit). Da-
nach solltest du schriftlich deinen Anspruch auf die volle Vergütung bzw.
Erfassung der vollen Arbeitszeit gegenüber deinem/deiner Ausbildenden
geltend machen. Wenn du hierbei Hilfe brauchst oder dein/deine Ausbil-
dende/r dich trotzdem nacharbeiten lassen möchte oder deine Vergütung
reduziert, nimm Kontakt mit dem Betriebs- bzw. Personalrat und deiner
Gewerkschaft auf.

Mitbestimmung ist sowohl der Fachbegriff für die Rechte des Betriebs-
oder Personalrats, bestimmte Entscheidungen im Betrieb mitzugestalten,
als auch für  andere gesetzlich vorgesehene Einflussmöglichkeiten der Ar-
beitnehmer_innen, wie beispielsweise durch den Abschluss von Tarifver-
trägen oder in einem Aufsichtsrat. Von »voller« oder »echter« Mitbestim-
mung spricht man im Zusammenhang mit dem Betriebsverfassungsgesetz
und den Personalvertretungsgesetzen der Länder immer dann, wenn Be-
triebs- oder Personalrat ihr Einverständnis zu einem Vorhaben geben müs-
sen bzw. bei der Ausgestaltung der Maßnahme voll mitreden können. Zu-
sätzlich gibt es noch Mitwirkungs- und Informationsrechte (siehe Seite 35).

Der Begriff Mobbing leitet sich aus dem englischen Wort »mob« ab, was
so viel bedeutet wie »lärmend über jemanden herfallen, anpöbeln, angrei-
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fen, attackieren«. Mobbing bedeutet Psychoterror am Arbeitsplatz und
kann immer auftreten, wenn Menschen über längere Zeit in Gruppen zu-
sammenkommen. Mobbing kann unterschiedliche Formen annehmen, wie
z. B. Schikanen, Intrigen, Hinterhältigkeiten, Lügen und Täuschungen. Er-
folgt das Mobbing durch den Chef, nennt man es auch Bossing. Gegen
Mobbing muss man sich wehren. Deine Gewerkschaft unterstützt dich
dabei.

Das zum 23. Mai 2017 neu gefasste Mutterschutzgesetz (MuSchG)
schützt die Gesundheit der Frau und ihres Kindes während der Schwan-
gerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit. Es gilt am Arbeits-,
Ausbildungs- und Studienplatz und regelt insbesondere Beschäftigungs-
verbote vor und nach der Geburt (Mutterschaftsurlaub), die Gestaltung
des Arbeitsplatzes zum Schutz vor Gesundheitsgefahren, den besonderen
Kündigungsschutz für Mütter und Entgeltersatzleistungen wie das Mutter-
schaftsgeld (siehe Seite 29).

(Ruhe-)Pausen im Betrieb sind Arbeitsunterbrechungen
von mindestens 15 Minuten. Je nach Alter und Arbeitszeit
steht dir unterschiedlich viel Zeit für Pausen zu (siehe Seite
19).

Der Personalrat ist die Interessenvertretung der Beschäftigten des
 öffentlichen Dienstes. Er hat die gleichen Aufgaben innerhalb der betrieb-
lichen Interessenvertretung wie der Betriebsrat (siehe Seite 35).

Die Pflegeversicherung ist der jüngste Zweig des Sozialversicherungs-
systems. Sie sichert ihre Mitglieder im Pflegefall mit entsprechenden Sach-
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und Geldleistungen ab. Mitglied sind alle, die in die Krankenkasse einzah-
len.

Ein Praktikum kann für viele junge Menschen eine Gelegenheit zur Be-
rufsorientierung sein. Doch Vorsicht: Praktika werden häufig missbräuch-
lich eingesetzt. Oft müssen Praktikant_innen vollwertige Arbeit leisten
und werden dafür dann auch noch schlecht oder gar nicht vergütet. Wich-
tig hier: Praktika sind Lernverhältnisse. Sie müssen seit dem 1. Januar
2015 auf Druck der Gewerkschaften mit dem gesetzlichen Mindestlohn
von derzeit (Stand 2017/2018) 8,84 Euro pro Stunde vergütet werden, es
sei denn, dass:
3 das Praktikum verpflichtend z. B. im Rahmen einer Schul- oder

 Studienordnung geleistet wird
3 das Praktikum weniger als drei Monate zur Orientierung auf eine Aus-

bildung oder auf ein Studium geleistet wird
3 das Praktikum weniger als drei Monate während eines Studiums geleis-

tet wird.
Außerdem muss für alle Praktika ein schriftlicher Praktikumsvertrag abge-
schlossen werden. Dieser regelt Details zu Vergütung, Arbeitszeit und
Dauer des Praktikums und legt außerdem die Lernziele des Praktikums
fest. Du willst wissen, was bei deinem Praktikum gilt? Dann wende dich
an deine Gewerkschaft vor Ort (siehe Seite 98).

Die Probezeit beginnt unmittelbar mit deiner Ausbildung. Sie muss min-
destens einen Monat und darf höchstens vier Monate, in der vollzeitschu-
lischen Ausbildung höchstens sechs Monate betragen. Innerhalb dieser
Zeit kann eine Kündigung von Arbeitgeberseite oder auch von dir grund-
los ausgesprochen werden (siehe Seite 13).
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Unter den Begriff Qualität der Ausbildung fällt alles, was
deine Ausbildung zu einer qualifizierten, hochwer tigen Lern-
zeit für dich macht (siehe Seite 12).

Rechtsschutz ist der Anspruch der Gewerkschaftsmitglieder
auf eine Rechtsberatung und eine Vertretung in einem Ge-
richtsprozess in arbeits- und sozialrechtlichen Fragen.
Manchmal ist ein Prozess vor einem Arbeits- oder Sozialge-

richt die letzte Möglichkeit, um seine Rechte durchzusetzen – etwa wenn
man sich gegen eine Kündigung oder Abmahnung wehren will. Gewerk-
schaftsmitglieder können sich durch den gewerkschaftlichen Rechtsschutz
vor Gericht professionell vertreten lassen und – wenn nötig – ohne finan-
zielles Risiko mehrere Instanzen durchlaufen (siehe Seite 54).

Das Renteneintrittsalter bezeichnet das Alter, in dem eine abschlags-
freie Rente möglich ist. In Deutschland ist dies nun erst mit 67 Jahren
möglich. Im März 2007 wurde eine schrittweise Erhöhung des Eintrittal-
ters für die Regelaltersrente von 65 auf 67 Jahre beschlossen. Diese
»Rente mit 67« erschwert jungen Menschen die Arbeitsplatz suche, da äl-
tere Menschen nun länger arbeiten müssen. Andererseits können schon
heute die meisten Beschäftigten nicht einmal mehr bis 65  arbeiten. Wer
früher in Rente will, muss mit Rentenkürzungen rechnen. Gleichzeitig wird
auch die heutige Jugend später erst mit mindestens 67 Jahren eine ab-
schlagsfreie Rente beziehen können. Die Gewerkschaftsjugend  kritisiert
die »Rente mit 67« deswegen als Rentenkürzungsgesetz. 

Die Rentenversicherung ist eine Säule des Sozialversicherungssystems.
In ihr sind fast alle Beschäftigten pflichtversichert. Die Beitragsbemes-
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sungsgrenze bei der gesetzlichen Rentenversicherung liegt 2018 bei 6.500
Euro (West) und 5.800 Euro (Ost) pro Monat. Die Hauptaufgabe der Ren-
tenversicherung ist die Zahlung der Rente an Versicherte und Hinterblie-
bene sowie für medizinische Maßnahmen wie z. B. Kuren zur Besserung
und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit. Da die gesetzliche Rente
künftig wahrscheinlich nicht viel steigen und daher zur Sicherung des Le-
bensunterhalts im Alter oftmals nicht mehr ausreichen wird, sichern sich
viele Beschäftigte zusätzlich durch eine betriebliche Altersvorsorge sowie
eine private Rentenversicherung ab. Im Gegensatz zur solidarisch finan-
zierten gesetzlichen Rente basiert die private Rentenversicherung auf der
Anhäufung von Kapitaleigentum und ist somit von der Wirtschaftstätigkeit
sowie den Kapitalmärkten stärker abhängig.

Ein Schlichtungsausschuss oder eine Schlichtungsstelle
gibt es bei der Handwerkskammer oder der Industrie- und
Handelskammer. Sie dienen dazu, Streitigkeiten zwischen
einem Arbeitgeber (Ausbildenden) und der oder dem Azubi

beizulegen, bevor diese ihren Streit gerichtlich klären lassen. Wenn eine
solche Schlichtungsstelle vorhanden ist, muss dort zuerst eine für dich
kostenlose Verhandlung des Streits stattfinden, bevor das Gericht einge-
schaltet werden kann. Die Verhandlungen sind nicht öffentlich. Die
Schlichtungsstelle setzt sich aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertre -
ter_in nen zusammen und versucht, die beiden Parteien zu einer Einigung
zu bewegen. Wenn dies nicht gelingt, fällt sie einen Spruch, der allerdings
nur verbindlich ist, wenn ihn beide (d. h. Auszubildender und Ausbilden-
der) innerhalb von einer Woche annehmen.
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Die Schulkonferenz ist ein schulisches Gremium, das je nach Bundesland
zu bestimmten Anteilen mit Lehrerinnen und Lehrern, Eltern sowie Schüle-
rinnen und Schülern besetzt ist. Die Schulkonferenz berät und beschließt
zu schulischen Problemen und kann somit von der Schülervertretung für
das Einbringen eigener Anliegen genutzt werden (siehe Seite 34).

Die Schwerbehindertenvertretung wird in Betrieben mit mindestens
fünf schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Kolleginnen und Kol-
legen gewählt. Sie vertritt gegenüber dem Arbeitgeber, dem Betriebsrat
und innerhalb der Belegschaft deren besondere Interessen (siehe Seite 38).

Sexuelle Belästigung sollte es eigentlich gar nicht geben. Deshalb wurde
das Thema auch lange Jahre totgeschwiegen. Trotzdem ist das Problem
heute noch so aktuell wie vor hundert Jahren. Eine Umfrage in mehreren
großen Betrieben Deutschlands hat ergeben, dass zwei von drei weiblichen
Angestellten während ihres Berufslebens bereits einmal in irgendeiner
Form sexuell von einem Kollegen oder Vorgesetzten belästigt wurden. Erst
im Jahre 1994 hat sich der Gesetzgeber entschlossen, zumindest den Ver-
such zu machen, bedrängte Frauen zu schützen. Und zwar durch das »Ge-
setz zum Schutze der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am Arbeits-
platz«: das Beschäftigten-Schutzgesetz, das zwischenzeitlich vom Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ersetzt wurde. Der Gesetzgeber ge-
steht den Betroffenen im Falle einer sexuellen Belästigung erhebliche
Rechte zu und verpflichtet die Arbeit geberseite, Maßnahmen zum Schutz
der Angestellten zu ergreifen. Im Jahr 2016 wurde der neue § 184 i StGB
eingeführt, der die sexuelle Belästigung nun auch unter Strafe stellt. Gegen
sexuelle Belästigung muss man sich wehren. Deine Gewerkschaft unter-
stützt dich dabei. Eine erste schnelle Hilfe findest du – auch anonym –
unter www.doktor-azubi.de, dem Online-Beratungsforum der DGB-Jugend.
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Solidarität ist, wenn sich Menschen füreinander einsetzen und sich bei
der Umsetzung ihrer Interessen unterstützen, auch wenn sie im Augen-
blick von einem Problem nicht betroffen sind. Solidarität ist das wichtigste
Grundprinzip von Gewerkschaften (siehe Seite 55).

Das Sozialversicherungssystem ist der wichtigste Bereich der sozialen
Sicherung. Es beinhaltet Kranken-, Pflege-, Renten-, Arbeitslosen- und Un-
fallversicherung.

Streik ist das rechtmäßige und letzte Mittel der Gewerkschaften, in Tarif-
auseinandersetzungen für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe-
dingungen der Beschäftigten zu kämpfen. Da die Beschäftigten keine Pro-
duktionsmittel besitzen, können sie die Arbeitgeberseite nur durch den
Entzug der Arbeitskraft unter Druck setzen – eben durch Streik. Auch Azu-
bis haben das Recht zu streiken, wenn es um ihre Belange geht. Wenn du
an einem Streik teilnimmst, musst du zwar nicht arbeiten und der Ausbil-
dende darf dich wegen der Teilnahme am Streik weder kündigen noch an-
derweitig benachteiligen. Allerdings muss er dich für die Dauer des Streiks
auch nicht vergüten. Die DGB-Gewerkschaften zahlen ihren Mitgliedern
daher Streikunterstützungen, auch Streikgeld genannt. Die konkrete Höhe
und der Zeitpunkt, ab wann dir der Anspruch zustehst, kann von Gewerk-
schaft zu Gewerkschaft variieren. Möchtest du dazu genauere Angaben
haben, frage einfach die Ansprechpartner_innen deiner Gewerkschaft. In
vielen Ländern Europas ist zusätzlich der politische Streik erlaubt. Dieser
richtet sich nicht gegen den Arbeitgeber in einer Tarifverhandlung, son-
dern dient als Druckmittel für politische Forderungen. In der Bundesrepu-
blik Deutschland ist der politische Streik jedoch verboten.
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Die Tarifautonomie ist das Recht der Tarifvertragsparteien,
eigenständig und ohne Einwirkung und Vorgabe von außen,
beispielsweise der Politik, einen Tarifvertrag miteinander ab-
zuschließen und darin die Arbeitsbedingungen festzulegen.

Tarifverträge regeln Löhne, Gehälter, Arbeitszeiten und allgemeine Ar-
beitsbedingungen für die Beschäftigten einer Branche oder eines Betrie-
bes. Sie werden von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, dem Arbeitge-
berverband sowie den entsprechenden Gewerkschaften ausgehandelt. Ta-
rifverträge sind zeitlich begrenzt und müssen nach Ablauf und/oder Kündi-
gung neu verhandelt werden. Falls der eigene Betrieb den Tarifvertrag mit
abgeschlossen hat oder Mitglied im abschließenden Arbeitgeberverband
ist, haben Gewerkschaftsmitglieder einen einklagbaren Rechtsanspruch
auf die tariflichen Leistungen (siehe Seite 54).

Tarifvertragsparteien sind die beiden Seiten, die einen Tarifvertrag mit-
einander verhandeln und abschließen. Das sind zum einen die Gewerk-
schaften und zum anderen die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bzw.
deren Verbände.

Übernahme meint die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis
im erlernten Beruf, nachdem du die Abschlussprüfung be-
standen hast. Leider gibt es kein prinzipielles Recht auf eine
Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung – Ausnahmen

gibt es in einigen Tarifverträgen. So hat z. B. die IG Metall in einigen Tarif-
verträgen erfolgreich das grundsätzliche Recht auf unbefristete Über-
nahme nach der Ausbildung erstritten. Du solltest dich frühzeitig (spätes-
tens etwa drei Monate vor Abschluss) nach einer Übernahme erkundigen
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und dich mit dem Betriebs- oder Personalrat zusammensetzen. JAV-Mit-
glieder haben als Interessenvertretung einen Anspruch auf eine Über-
nahme nach der Ausbildung (siehe Seite 49). 

Um Überstunden handelt es sich in der Regel, wenn die vertraglich ver-
einbarte Arbeitszeit überschritten wird. In Tarifverträgen, Betriebsverein-
barungen oder Arbeitsverträgen kann der Begriff Überstunde aber auch
anders bezeichnet bzw. definiert werden. Überstunden, also eine Über-
schreitung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit, können von einem
bzw. einer Auszubildenden nur verlangt werden, wenn diese Zeiten geson-
dert vergütet oder durch entsprechende Freizeit ausgeglichen werden
(siehe Seite 66).

Die gesetzliche Unfallversicherung ist ein Zweig des Sozialversiche-
rungssystems. In der Unfallversicherung sind alle Beschäftigten und Aus-
zubildenden versichert. Der Versicherungsschutz besteht während der ver-
sicherten Tätigkeit sowie auf dem dazu benötigten Hin- und Rückweg,
sprich Arbeitsweg. Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung trägt
das Unternehmen. Die Träger der Unfallversicherung, die Berufsgenossen-
schaften, finanzieren darüber Unfallverhütung,  Unfallrenten usw.

Urlaub ist die vollständig arbeitsfreie Zeit bei Fortzahlung der Vergütung
zur Erholung (das Urlaubsentgelt). Er wird daher auch Erholungsurlaub
genannt. Der gesetzliche Mindesturlaub ist für minderjährige Arbeitsneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie minderjährige Auszubildende je nach
Alter gestaffelt. Er beträgt für unter 16-Jährige mindestens 30 Werktage,
für unter 17-Jährige mindestens 27 Werktage und für unter 18-Jährige
mindestens 25 Werktage. Für alle über 18-jährigen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sowie Auszubildenden beträgt der gesetzliche Mindest-
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urlaubsanspruch 24 Werktage. Dies entspricht vier Wochen im Jahr. Für
die meisten Branchen ist in den Tarifverträgen jedoch ein Urlaubsanspruch
ausgehandelt, der über dem Mindestanspruch liegt (siehe Seite 22).
Zudem wird in manchen Betrieben, meist auf Grund eines Tarifvertrages,
noch ein sogenanntes Urlaubsgeld gezahlt. Dies wird dann zusätzlich zu
dem Urlaubsentgelt als sogenannte Sonderleistung meist einmal im Jahr
gewährt. Um deinen eigenen Urlaubsanspruch oder deinen Anspruch auf
Urlaubsgeld bestimmen zu können, solltest du daher bei deiner Gewerk-
schaft nachfragen, ob es einen Tarifvertrag gibt, der dir einen längeren Ur-
laub und/oder ein Urlaubsgeld zusichert.

Vergütung ist ein anderes Wort für Gehalt. Bei Auszubil-
denden spricht man von einer Ausbildungsvergütung, weil
Azubis zum Lernen im Betrieb sind und nicht nur zum Arbei-
ten (siehe auch Ausbildungsvergütung).

Vertrauensleute haben im Betrieb eine andere Aufgabe als Betriebs-
oder Personalräte. Die Vertrauensleute sind die Interessenvertreterinnen
und -vertreter der Gewerkschaftsmitglieder in den Abteilungen. Sie wissen
durch den täglichen Kontakt mit der Belegschaft am besten, wo der Schuh
drückt.

Vollzeitschulische Ausbildung heißt eine Ausbildung, wenn sie – mit
Ausnahme von Praktika – ausschließlich an der Schule absolviert wird.
Meist ist der Status dann nicht »Auszubildende« oder »Auszubildender«,
sondern »Schülerin« oder »Schüler«. Im Gegensatz zur dualen Ausbildung
gibt es bei der vollzeitschulischen meist keine Ausbildungsvergütung (nur
Fahrtkostenzuschuss, BAföG für Schülerinnen und Schüler u. ä.). Da mit
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dem neuen Berufsbildungsgesetz auch vollzeitschulische Ausbildungs-
gänge zur Prüfung bei den Kammern zugelassen werden können, ist es
jetzt auch möglich, ohne Ausbildungsvertrag eine Ausbildung zu absolvie-
ren.

Ein Warnstreik ist eine kurze Arbeitsniederlegung der
abhängig Beschäftigten, um im Zuge von Tarifverhand-
lungen Druck aufzubauen. Im Gegensatz zum Streik
wird das fehlende Entgelt nicht durch die Zahlung von

Streikunterstützung ausgeglichen. Im  Unterschied zu einem regulären
Streik (siehe Streik), wird er oft noch während der  Tarifverhandlungen
durchgeführt, um zu demonstrieren, dass die Gewerkschaft im Falle des-
sen, dass sich die Arbeitgeber nicht bewegen, auch einen längeren, grö-
ßeren Streik durchführen könnten.

Zeugnis – siehe Arbeitszeugnis oder Ausbildungszeugnis.

Zeugnissprache ist die in Zeugnissen häufig verwendete,
oft gut klingende Formulierung, die jedoch verklausuliert

auch eine negative Wertung enthalten kann. Bestimmte Formulierungen
können Noten oder auch Bedeutungen gleichgesetzt werden (siehe
Seite 48).
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08
Adressen und Kontakte:
An wen kannst 
du dich wenden?
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DGB
DGB Bundesvorstand, Abteilung Jugend und Jugendpolitik
Manuela Conte, Bundesjugendsekretärin
Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin
Tel.: 030 / 24060381
E-Mail: jugend@dgb.de

DGB Bezirk Baden- Württemberg
Andre Fricke, Bezirksjugendsekretär
Willi-Bleicher-Straße 20, 70174 Stuttgart
Tel.: 0711 / 2028248
E-Mail: jugend-bw@dgb.de

DGB Bezirk Bayern, Abt. Jugend & Bildung
Carlo Kroiß, Bezirksjugendsekretär
Schwanthalerstraße 64, 80336 München
Tel.: 089 / 51700250
E-Mail: info@dgb-jugend-bayern.de

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Christin Richter, Bezirksjugendsekretärin
Keithstraße 1-3, 10787 Berlin
Tel.: 030 / 21240313
E-Mail: christin.richter@dgb.de

DGB Bezirk Hessen-Thüringen 
Gregor Gallner, Bezirksjugendsekretär
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, 60329 Frankfurt/Main
Tel.: 069 / 27300557
E-Mail: jugend-hessen@dgb.de
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DGB Bezirk Niedersachsen- Bremen-Sachsen-Anhalt
Ute Neumann, Bezirksjugendsekretärin
Otto-Brenner-Straße 7, 30159 Hannover
Tel.: 0511 / 1260165
E-Mail: dgb-jugend.info@dgb.de

DGB Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt
Otto-von-Guericke-Straße 6, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 / 6250330 oder - 17

DGB Bezirk Nord
Wiebke Oetken, Bezirksjugendsekretärin
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
Tel.: 040 / 2858223
E-Mail: wiebke.oetken@dgb.de

DGB Bezirk NRW
Eric Schley, Bezirksjugendsekretär
Friedrich-Ebert-Straße 34-38, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 3683135
E-Mail: eric.schley@dgb.de

DGB Bezirk Sachsen
Susann Grieger, Bezirksjugendsekretärin
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel.: 0351 / 8633103
E-Mail: susann.grieger@dgb.de
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DGB Bezirk Rheinland-Pfalz/Saarland
N.N., Bezirksjugendsekretärin
Kaiserstraße 26-30, 55116 Mainz
Tel.: 06131 / 281635
E-Mail: leonie.hein@dgb.de

DGB Bezirk Rheinland-Pfalz/Saarland
Mike Kirsch, Landesjugendsekretär Saarland
Fritz-Dobisch-Straße 5, 66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 / 4000124
E-Maill: mike.kirsch@dgb.de
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GEWERKSCHAFTEN
Gewerkschaft Erziehung und  Wissenschaft
Hauptvorstand
Johanna Thumm, Referentin Junge GEW
Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt am Main
E-Mail: johanna.thumm@gew.de

Gewerkschaft NGG 
Jan Krüger, Bundesjugendsekretär
Haubachstraße 76, 22765 Hamburg
E-Mail: hv.jugend@ngg.net

IG BAU Bundesvorstand 
Moritz Greil, Bundesjugendsekretär
Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt/Main
E-Mail: moritz.greil@igbau.de

IG BCE Hauptverwaltung
Manuela Hauer, Bundesjugendsekretärin
Königsworther Platz 6, 30167 Hannover
E-Mail: manuela.hauer@igbce.de

IG Metall Vorstand
Ressort Junge IG Metall
Wilhelm-Leuschner-Straße 79, 60329 Frankfurt/Main
E-Mail: jugend@igmetall.de

JUNGE GRUPPE in der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
Patrice Thurow, Bundesjugendsekretär
Stromstraße 4, 10555 Berlin
E-Mail: patrice.thurow@gdp.de 
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EVG Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
Carsten Maier, Bundesjugendsekretär
Weilburger Str. 24, 60326 Frankfurt/Main
E-Mail: jugend@evg-online.org

ver.di Jugend
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
E-Mail: jugend@verdi.de
www.verdi-jugend.de
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Aufnahmeschein in eine Gewerkschaft

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Geschlecht � männlich � weiblich

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort

E-Mail (privat) 

Telefon (privat)

Beschäftigt bei / Beruf

Beruflicher Status � Arbeiter_in � Angestellte_r � Beamtin/Beamter 

� Auszubildende_r � Student_in � Sonstiges

Monatliches Bruttoeinkommen / Eingruppierung

IG Bauen-Agrar-
Umwelt (IG BAU)

Gewerkschaft
Erziehung und
Wissenschaft (GEW)

IG Bergbau, 
Chemie, Energie 
(IG BCE)

Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG)

P P P P



Bank / BIC

IBAN 

Datum und Unterschrift

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben einschließlich eventueller Ände-
rungen und  Ergänzungen zur Erledigung aller im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden
Aufgaben,  insbesondere der Mitgliederbestandsverwaltung, der Mitgliederinformation sowie des
 Beitragsabzugs im  erforderlichen Umfang – auch durch Datenträgeraustausch – mit Hilfe von
 Computern (automatisiert)  verarbeitet und genutzt werden können. 
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Mitgliedsgewerkschaft, Zahlungen mittels Lastschrift
 einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mitgliedsgewerkschaft auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen. Änderungen meiner Daten werde ich unverzüglich der Mitgliedsgewerkschaft mitteilen.

Datum und Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers

Datenschutzhinweis:
Personenbezogene Daten werden im Rahmen des Mitgliedschaftsantrags zu einer DGB-Gewerkschaft
an die jeweils zuständige DGB-Gewerkschaft übermittelt. Bei der Eingabe der Daten kann die ent-
sprechende  Gewerkschaft ausgewählt werden. Falls dies nicht der Fall ist, wird die zuständige
 Gewerkschaft durch den DGB ermittelt und die Antragsdaten zur weiteren Bearbeitung an diese
übermittelt. Es findet keine anderweitige Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte statt.
Weitere Infos zur Datenschutzerklärung des DGB unter: http://www.dgb.de/-/R3A

 

Eisenbahn- 
und  Verkehrs -
gewerkschaft (EVG)

IG Metall
Gewerkschaft
der Polizei (GdP)

ver.di – Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft
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